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Fomen einschließlich der Sendung sowie de¡ Verbreitung von VervieÌfältigungsstücken an die Benutzer von Datenbanken ein Die Eirreichung des
Manuskiptes gilt als diesbezügliche Erkl¿irung d€s Einverst¿indnisses zur Ein¡äumung sämtlicber Rechte durch den Autor/die Aùtoren. Bei Beiûâgen von
Arbeitsgruppen wird vorausgesetzt, dass die Publikation von allen beteiligten Autoren genehmigt wu¡de und dass alle mit der Einräumung sämtlicher
Rechte an den Verìag einverstanden sind.

Mil dem fih Artikel und druckfertige Entscheidungen an den/die Verfasse¡ zu vom Eigentümer und Hemusgeber festgesetzten Sätzen geleisteten
Honorar ist die Übertragung sämtlicher Rechte abgãgolten. Zugleich erìischt damit die Ãusschließtichkeit des-eingeräurñten Verlagsrechts-nicht mit
AblaufdesdemJahrdesErscheinensdesBeitragsfolgendenKalenderjahres DieserZeitraumgiltkeinesfallsfû¡dieVeryertungdurchDatenbanken
Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfültiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Verlages, des
Herausgebers odet der Autoren ausgeschlossen ist, Dje rly'iedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Waenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrifi
berechtigt auch ohne besonde¡e Kennzeichnung nicht zu derAnnahme, dass solche Nmen im Sinne der Wuen- und Mukenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten w¿ircn und daher von jedemann benùtzt werden dùrften.

Das OBA richtet sich a¡ Leser beiderlei Geschìechts Der einfacheren Lesbukeit baìbe¡ wird die mämliche Fom ve¡wendet.
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Abhörsicher im Alltag: Es muss nicht immer PGP sein

Dienste fÍir verschlüsselte E-Ma¡l

Verschlüsselnde Messenger-Apps

Web-Típps: Lobbyradar, Rettun gska rten
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Abhörsicher im Alltag

High-End-Gnfik Titan X

Acrobat Document Cloud

Günstige [TE-Tarife

USB-3-Hubs im Tisch

Wie viel 5icherheit man braucht

Dienste ftir abhörsichere Mail

Verschlüsselnde Messenger-Apps

2l:9-Monitore 120

Windows t0 auf Raspi 148

Drucken m¡t Andro¡d 168

Notizen in 0wncloud 178

Software
Musik-App: Cyclop-Synthesizer für iOS 56

HDTV-Videoschnitt: TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 56

Android-Tastatur: Minuum verzeiht Teppfihler 58

Online-Bankingl StarMoney 10 58

Verschlüsselung muss stets einfach, aber
nicht immer absolut sicher sein. Häufig ist

es leider umgekehrt und deshalb wird viel

zu wenig verschlüsselt. Zum Glück gibt es

einige Mail- und Chat-Anbieter, die es

richtig machen.
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Android: ART vs. Dalvik
M¡t Andro¡d 5 kommt die modernere
Laufzeitumgebung ART, die Apps
aufdem Gerät in Maschinencode
übersetzt. Doch manchmal ist das
lángsamer, als sie wie bisher durch
einen B¡ecodelnterpreter zu jagen,
denn die alte Laufzeitumgebung
Da lvik optim iert raffiniert.

L¡teraturverwaltung: Citavi 5 58

PDF-Bearbeitung: Acrobat DC für PC und Mobilgeräte 64

Linux-Bildbetrachter: gThumb mit vielen Plug-ins 66

Spiele:\l/WE2K15,LKW-Werkstatt-Simulator .lg6

Dungeon of the Endless, lnvisible, lnc. 187

Wolfenstein: The Old Blood, Project Cars 188

Kirby und der Regenbogenpinsel, Puzzle & Dragons 1 89

lndie- und Freeware-Tipps 189

Für wen sich ART unter
Android 4.4 lohnt
Wie Dalvik und ART

funktionieren

Hardware-Trends 2016

Wer bald ein neues Notebook oder
einen PC braucht, sollte einen Blick
in die Zukunft werfen. Manchmal
lohnt es sich, mit der Anschaffung
noch zu warten, denn jedes
Jahr kommen neue Prozessoren,
Grafikchips und Schnittstellen
wie USB 3.1. Welche Neuheiten
stehen bevor?

Acht Smartwatches im Test
Smartwatches in der Praxis
Drei Kommentare zu Smartwatches

170

102 Ständige Rubriken

Hardware
Beamer: Drahtlos im Heimkino

USB-Kabel: Komfort dank Magnetverbinder

Gaming-Maus: MMO TE mit '12 Daumentasten

Digi-Pen: praktisch für Notizen

EnOcean-Funksender: Tracker fürs Smart Home

USB-Mikroskop mit Akku und WLAN

Powerline-Adapter: Netgear PLI 200

Komplett-Router: Telekom Speedport Neo

Grafikkarten: 3D-Monster GeForce GTX Titan X

Gaming-Notebook m¡t externer Zusatz-Grafikkarte

Windows-Tablet: Microsoft Surface 3 mit Stift

MinÈPCs nicht nur für Wohnzimmer und Büros

USB-3.0-Hubs zum Einbau

Smartwatches:4 Systeme im Test

Ûberbreite LCDs: gebogene und plane 2l:g-Mon¡tore

Hardware-Trends: Das kommt 2016

Know-how
Android-Laufzeitumgebungen: ART vs. Dalvik

Praxis
Smartwatches im Praxistest

Windows 10 auf dem Raspberry Pi 2

Hotline: Tipps und Tricks

FAQ: Smartphone-Displays

Android-Tablet als I nformationszentrale

Musik-Effekte per iPad einbinden

Kinder: Musik machen mit dem iPad

Streaming: Android TV erweitern

Drucken von Android-Smartphones und -Tablets

Android 4.4 beschleunigen m¡t ART

Linux: Parallele 55H-Sessions für Admins

OwnNote: Notizen mit OwnCloud verwalten
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Der Smartwatch-Ue rgleich
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Praktische Helfer im Alltag oder al Spielzeuge für technikverliebte Nerds?
Wir haben uns angeschaut, ob und wie die Apple Watch, die Pebble, Samsungs
Tizen und Uhren mit Android Wear unser Leben verändern können.

Editorial

Leserforum

Schlagseite

Seminare
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Aufsätze
. Dr. Raíner Palmstorter LL.M.

Der lndividualantrag gegen raumordnungs-
rechtliche Verordnungen

RA Dr. Díeter Neger,
RA Dr. Thomas Neger

Baubescheide sind Umweltinformationen!

SenS Dr. Andrea Holly

Regiepreisverträge ohne Voranschlag:
Pflicht zur Aufklärung über die (mutmaßliche)
Kostenhöhe und Pflicht zur,,wirtschaftlichen
Betriebsführung"?

Rechtsprechung
Öffentliches Recht

Burgenland 12ó . Kärnten 126 .

Niederösterreich 126. Oberösterreich 12ó '

Salzburg 131 . Steiermark 135 .Vorarlberg 13ó
Wien 13ó

Zivilrecht

Vergaberecht

Neues Baurecht
Burgenland 150 . Kärnten 150.
Niederösterreich 150 . Oberösterreich 150
Salzburg 150 . Steiermark 150 . Tirol 150 .

Vorarlberg 151
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NJVI/-lnhalt
Mit Beiträgen zum Mietrechtsnovellierungsgesetz 2015

Aufsätze
UIf Börstinghaus

Die Begrenzung der Wiedervermietungsmiete für Wohnraum
Für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt gilt ab 1. Juni die ,,Mietpreisbremse". Der Autor erläutert dieses neue

lnstrumentarium. Dabei nimmt er etwa die Berec'hnung der Maximalmiete und die Rechtsfolgen ihrer Überschreitung

im Detail unter die Lupe. Aus Sicht der mietrechtlichen Praxis kommt er insgesamt zu einem ernüchternden Fazil.

Detlev Fischer

Das Bestellerprinzip im Wohnungsvermittlungsrecht
Wer den Makler beauftragt, zahlt. Mit diesem Grundsatz sowie flankierenden Regelungen - etwa zur Rückforderung un-

zulässiger provisionen -loll vom 1. Juni an die vor allem in Ballungsräumen gängige Praxis korrigiert werden, Makler-

kosten ãuf Wohnungssuchende abzuwälzen. Der Autor stellt die Neuregelungen vor und gibt eine skeptische Prognose.

Zur Rechtsprechung
Gerd Motzke

Minderung des Architektenhonorars wegen Unwirtschaftlichkeit des
Planungsergebnisses
(OLG Brandenburg, NJW 2015, 1611)

Bericht
Michael Molitoris / Thomas Klindt

Entwicklungen im Produktsicherheits- und Produkthaftungsrecht 201 4

Forum
Markus Artz

Von Reformen und Reförmchen -Zur Entwicklung des deutschen Wohnraum-
mietrechts seit der ,,Großen Mietrechtsreform" 2001

Kanzlei & Mandat
Stefan Lunk I Tobias Leder

Der Arbeitsvertrag - Allgemeine Grundlagen

Buchbesprechungen
Spickhoff: Medizinrecht (Friedhelm Hufen); Cording/Nedopil: Psychiatrische Begutachtungen im Zivilrecht
(Klaus-Peter Busch)

1 553

1 560

1 565

1 568

1 573

1577

1 580

NJW-aktuell
Editorial
Mit Hühnedrikassee und Salat zur
,,Mietpreisbremse" (4. Kappus)

Rechtsprechung ¡n Kürze

Entscheidung der Woche

Nachrichten

lnterview
Staatsanwaltliche Ermiltlungen
im Zeitalter des lnternets (F. Lange)

Standpunki
Verbraucherschutz - lebe wohl!?
(F. Graf von Westphalen)

Aus der Anwaltschaft
Zukunftsweisendes Beispiel - Die
Schlichtungsstelle der Anwaltschaft
(5. Göcken)

'Rubr¡kenmarkt

web.repoñ

Slellenmarkt

Beck'sche Zeitschriften

Buchhinweise

Ve ranstaltu ngsh inweise

Kommendes Heft / lmpressum
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38

40

42

44
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Rechtsprechung

EuGH

BVerfc

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

OLG Brandenburg

OLG Koblenz

OLG München

OLG Karlsruhe

26.03.15 - VilZRU7t12

27.01j5 - VtZR87t14

04.03.15 - VIil ZR 166/14

18.03.15 - VIil ZR 185/14

01.04.15 - Xil28701fi3

24.02.15 - VtZR 106/13

08.04.15 - X|ZB1ßh4

01.04.15 - XIZB503|14

22.01.15 - lZR127/13

14.01.15 - 4U27t13

02.02.15 - 12U 1429fi3

10.03.15 - 31Wx60/15

14.01.'15 - 6U 156/14

28.01.15 -C-375113 WertverlustderFinanzinvestition-lnternationaleZuständigkeitfürVerbraucherklage 1581

11.02.15 - 2 BvR 1694/14 Wohnungsdurchsuchung bei Betäubungsmitteldelíkten 1585

Zurechenbarer Verfahrensstillstand bei Geltendmachung einer Teilforderung

Anforderungen an ein Anerkenntnis bei vorab erklärtem Verjährungsverzicht

Wohnbedarf im Eigenbedarfsrecht - Wohngemeinschaft

Rechtsprechungswende bei Schönheitsreparaturen (Anm. A. Lehmann-Richter)

Versorgungsausgleich nach Ausübung des Kapitalwahlrechts bei Alterssicherung

Bestimmung des medizinischen Standards auf Basis von Sachverständigengutachten

Kein Veúahrensbeistand im VeÉahren auf Anerkennung der Sorgerechtsentscheidung

Best¡mmthe¡t eines Beschwerdeantrags in Ehe- und Familienstreitsachen

Klageerueiterung durch den Berufungsbeklagten in der Berufungsinstanz

Minderung des Architektenhonorars wegen unwirtschaftlicher Planung

Schätzu n g der M ietwagenkosten nach Vorlage geeigneter Alte rnativan gebote

Reichweite notarieller Vollmachtsvermutung (Anm. S. Lennert)

Voraussetzungen einer Schmähkritik - Berücksichtigung von Links in E-Mail (Ls.)

1588

1589

1590

1594

1599

1601

1603

1606

1608

161 1

1615

1616

f618

BGH

VGH München

VGH München

BAG

16.02.15 - 7 Z:814.357

17.11.14 - 112814.1755

11.12.14 - 3 StR 265/14 Untreue durch gesetzwidrige Wahlkampffinanzierung (Anm. J. Altenburg) 1618

1625

1626

1628

Keine Löschung der Eintragung im Taufbuch nach Kirchenaustritt

Anforderungen an das Führen eines Fahrrads

31.07.14 - 2MR4Ù7fi3 Fristlose Kündigung wegen erheblicher Pflichtverletzung

Jetzt online: Ze¡tschr¡ft für Rechtspolitik (ZRP) Ausgabe 4t2}1s
Aus dem lnhalt:

. Editorial: Wer hat Angst vor dem EGMR? (W. Bausback)

. Themen der Zeit: Der,,digitale Staat" und seine rechtliche Ordnung (H. P. Bull)
Struktu riertes Parteivorbringen im Zivilprozess (,9. Galer)
Reform des Sachverstàndigenbeweises (H.-J. Ahrens)
Genossenschaften und Uberfürsorge des Gesetzgebers (M. Bartke)
Haltet die Kunst - Krise des Kulturrechts (S. Lenskl)

. Zwischenruf: Hände weg von der ärztlichen Schweigepflichll (F. Herzog)

. Pro & Contra: Legalisierung der Eizellspende? (U.M. GassnerlH. Hüppe)
Für NJW-Abonnenten mit NJWD¡rekt-Registrierung s¡nd die lnhalte der ZRP kostenlos abrufbar unter: ww beck-online de, Suche¡ngabe: ,,ZRP [Jahr], [Seite]"
E¡ne Anleitung zur Reg¡strierung für NJWDirekt finden Sie unter: ww njw de, Rubrik ,,NJWOirekt"
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Aufsätze

Prof. Dr. Petra Buck-Heeb

RA Dr. Hans-Peter Löw/

Wiss. Mit. Anja Glück

Wiss.lVit.Anika Patz

Aufklärungs- und Beratungspflichten bei Kreditverträgen - Verschärfung durch die 111

EuGH-Rechtsprechung und die Wohnimmobilienkredit-Richtlinie

Die EU-Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher vom Februar 2014 (sog.

Wohnimmobilienkredit- bzw. Hypothekarkredit-Richtlinìe) befasst sich intensiv mit Aufklärungs- und

Beratungspflichten. 5ie ist bis zum 21.3.2016 in nationales Recht umzusetzen. Der vorliegende

Beitrag befasst sich mit der Frage, auf welche Weise Aufklärung und Beratung bei der Kreditvergabe

sowie bei Abschluss eines Beratungsvertrags zu verstehen sind.

Anforderungen an die variable Vergütung nach der lnstitutsvergütungsverordnung 186

Seit dem 1.1.2014 gilt die neue lnstitutsvergütungsverordnung (lnstitutsVergV). Bestehende Vor-

gaben wurden verschärft; daruber hinaus finden sich zusätzliche neue Anforderungen an die Aus-

gestaltung der variablen Vergütung. Der Beitrag befasst sìch mit ausgewählten Anforderungen an die

variable Vergütung und stellt Umsetzungsvorschläge und Formulierungsbeispiele für die Praxis vor.

Das Zusammenwirken zwischen Verwahrstelle, Bewerter, Abschlussprüfer und BaFin bei 193

der Aufsicht über Investmentvermögen nach dem KAGB - Zuständigkeiten bei der
Überprüfung der Einhaltung der'Bewertungsmaßstäbe und -verfahren für Vermögens-
gegenstände von AIF und OGAW

Auch im Rahmen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) werden allgemeine und besondere Kon-

trollpflichten und Überwachungsaufgaben auf verschiedene Stellen verteilt. Neben der BaFin über-

nehmen (externe) Bewerter, die Verwahrstelle sowie der jeweilige Abschlussprüfer wichtige Funk-

tìonen bei der Bewertung und Überprüfung von Vermögenswerten eines lnvestmentvermögens. Der

Beitrag stellt die konkreten Aufgaben und Funktionen, die jeweils von den genannten Akteuren

wahrzunehmen sind, dar.

BKR 5/2015 ilt



Rechtsprechung

Kreditrecht

LG Augsburg

Kapitalmarktrecht

BGH 20

BGH

BGH

0LG Köln

rsSN 1617-7223

16.12.2015 - 31 0 3164114 Wirksame Vereinbarung von Bearbeitungsgebuhren in AGB bei Unter-

nehmerkredit

1,2015 - Xl ZR 316113 Aufklärung über negativen Marktwert beim beim Cross-Currency-Swap-

Vertrag mitAnmerkung von RA Dr, Jochen Weck, MÜnchen

2.2015 - lll ZR 90114 Zum Einwand des Mitverschuldens bei fehlerhafter Anlageberatung

2.2015-lll ZR 53/14 Erforderliche lndividualisierung im Mahnverfahren

2.2015 - 24 U 112114 Zur Prospekthaftung bei fehlendem Hinweis auf das Haftungsrisiko gem.

55 30,31 GmbH mitAnmerkung von RiLG Dr. Sebastian lVlerk, Köln

19

26

26

205

208

214

216

211

BKR - Zeitschr¡ft für Bank- und Kapital-
marktrecht

Redaktion:
RA Dr Volker Lang (Verantwortlicher

Redakteur im 5inne des Presserechts)
Redaktionsass¡stentin: Claudia Baumanns
Rheinwerkallee 6, 53227 Bonn,
Telefon (0228) 94 5945 0,
-lelefax (02 28) 94 59 45-55,
E-lr4ail: bkr@beck de

Manuskripte: ltlanuskripte sind an die Redak-

tion zu senden Der Verla.g haftel nicht fùr
N4anuskr¡ple, die unverlangt eingereicht weF
den 5ie können nur zurückgegeben werden,
wenn Rückporto beigelügt ist D¡e Ann¿hme
zur Veröffentlichung muss schriftlich erfol'
gen lMit der Annahme zur Veröffentlìchung
überträgt der Autor dem Verlag C H BECK

an se¡nem Beitrag fùr die Dauer des geselz-

lichen Urheberechts das exklusive, räumlich
und zeitlich unbeschrånkte Recht zur Ver-
vielfältiqunq und Verbreitunq in körperlicher
Form, das Recht zur öffenllichen Wieder
gabe und Zugänglichmachung, das Recht
zur Aufnahme in D¿tenbanken, das Recht
zur Speicherung ¿ul elektronischen Daten-
trägern und das Recht zu deren Verbreitung

und Vervielfält¡gung sowie das RechÌ zur
sonst¡gen Verwertung in elektronischer
Form Hierzu zählen auch heute noch nicht
bekannte Nutzungsformen Das in 5 38
Abs 4 UrhG niedergelegte zwingende Zweit-
veMerlungsrecht des Autors nach Ablauf
von 12 Monalen nach der Veröffentlichung
bleibt hiervon unberüh(

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in dieser
Zeitschrifl veröffent¡ichlen Be¡lräge sind
urheberechtlich geschützt Das gilt auch für
die veröffentlichten Gerichtsentscheìdungen
und ihre Leitsätze, denn diese sind ge-

schülzt, sowe¡t sie vom Einsender oder von
der 5chriftleitung er¿rbeitet oder redigiert
worden s¡nd Der Rechtsschutz gilt auch
gegenüber Datenbanken und ähnlichen
Einrichtungen Kein Teil dieser Zeitschrift
dar{ außerhalb der engen Grenzen des

Urheberrechtsgesetzes ohne schriftliche
Genehmigung des Verlags in irgendeìner
Form veruielfältigt, verbre¡tel oder öffentlich
wiedergegeben oder zugänglich gemacht,

in Datenbanken aufgenommen, auf elektro-
nìschen Dalenlrägern gespeichert oder ¡n

s0nsl¡ger Weise elektronisch vervielfältigt,
verbreitel oder verwertet werden

Anzeigenabteilung: Verlag CHBECK,
Anzeigenôbteilung, Wilhelmlraße 9, 80801
l\4ünchen, Postanschrift: Postfach 40 03 40,
80703 München
l\4edia-Beratung: Telefon (0 89) 3 81 89-687,

Telefax (0 89) 3 81 89-589
Disposition, Herstellung Anzeigen, technische

Daten: Telefon (089)38189-603, Telefax

(089) 3 81 89-599, E-l\4ail anzeigen@beck de

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Berlrdn Golz.

Verlag: Verlag C H.BECK oHG, Wilhelm-

straße 9, 80801 lvlûnchen, Postanschrifl:

Postfach 4003 40, 80703 luünchen, Tel:
(089) 381 89-0, Telex: 52154085 beck d,

Telefax: (0 89) 3 81 89-3 98, Postbank MÜn-

chen: Konto-Nr 6229-802, BLZ 700 1 00 80.

Ersche¡nungsweise:
lVonatlich

Bezugspreise 2015: Jährlich 389,-€ (datin

25,45 € lvlwst ) Einzelheft: 37,50 €
(darin 2,45 € l\ilwst ) Versandkosten jewe¡ls

zuzüglich Die Rechnungsstellung erfolgt zu

Beginn eìnes Bezugszeitraumes Nicht ein-
gegangene fxemplare können nur inner
halb von 6 Wochen nach dem Frscheinungs
termin reklamiert werden .lahrestitelei und

-register sind nur noch mit dem jeweiligen
Heft iieferbar.

Bestellungen über jede Euchhandlung und
beìm Verlag

KundenServiceCenter:
Telefon: (089) 3 81 89'750,
Telefax: (089) 381 89-358
E-Mail: bestellung@beck de

Abbestellungen müssen 6 Wochen vor

Jahresende erfolgen

Adressenänderungen: Teilen 5ie uns recht-

zeitig lhre Adressenänderungen mit Dabei
geben Sie bitte neben dem T¡tel der Zeit-

schrift die neue und die alteAdresse an.

H¡nweis gemäß 5 7 Abs 5 der Postdienst-

Datenschutzverordnung: 8ei Anschriften-
änderung des Beziehers kann die Deutsche
Post AG dem Verlag die neue Anschrift auch

dann mitteilen, wenn kein Nachsendeantrag
gestellt ist HÌergegen kann der Bezieher
innerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen
dieses Heftes beim Verlag widersprechen

Druck: N0N/05 Druckhaus, ln den Lissen 12,

76547 Sinzheim

lv BKR 5/20i 5



1112015
Bayerische Verwaltungsblätter

I Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung

Schriftleiter Dr. Herbert von Golitschek, Präsident a. D. des Bayerischen Verwaltungsgerichts Würzburg,,4.m Sonnenhang l,
97204Höchberg,, Tel. (0931) 4520649, Fax (0931) 4520921; E-Mail: bayvbl@boorberg.de

ln ha lt

Abhandlungen

Milej,Der,,Kernbestand der Rechte" eines Unionsbürgers in der
neueren Rechtsprechung des EuGH - Potential und Grenzen
des Konzepts - 361
Kepert/Ehrhørd, Schulbegleiter an bayerischen Schulen - Schuli-
sche Inkiusion als Aufgabe der )ugend- und Sozialhilfe? - 366
Mlchl, Noblesse oblige? - Die Thurn-und-Taxis-Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte - 370

Rechtsprechung

1. Juni 2015

Ausbildung und Prüfung

Aufgabe zur Schwerpunktbereichskiausur im Umweltrecht:

,,Klirrender Nachbar" (Sachverhalt) (I{ahl/Ellerbrok) - 395

Literatur

Kunkel (IHrsg.), Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und fugend-
hilfe. Lehr- und Praxiskommentar (Wörner) 

- 396

Notizen

U. a. Nachrichten, Blick auf Europa, Rechtsprechung im Über-
blick, Veranstaltungen, Vorschau, Impressum - ll, lll, lV

EGMR E.v. 14.05.2013 Beschw.-Nr.
26367/10 (Ls.)

Auflösung eines Familienfideikommisses; Rechtfertigung von Eigentumseingriffen;
Diskriminierungsverbot; Fürst von Thurn und Taxis - 375

BayVerfGH E.v. 1 1 .09.201 4 Vf. 67-lVa- 1 3 Organstreitverfahren; Neuwahl des Bayerischen Landtags; Fragerecht der Abgeord-

å::'i-ïïä'.","îäå::Jï:1ff :iläi.ïJiîå:'"""i,.,Ï::iï'1'1î;"''zwingen-
BayVGH U.v.25J1.2014 9 B 13.1401 Verpflichtungsklage auf Erteilung einer Baugenehmigung; Wechsel in der Besetzung

der Richterbank nach Übergang ins schriftliche Verfahren; Sachbescheidungsinte-

resse; Umdeutung eines Rechtsbehelfsverzichts in einen öffentlich-rechtlichen Ver-

trag [verneint]; Wirkung einer bestandskräftigen Rückbauanordnung ftir einen nach-

folgenden Bauantrag; Verstoß gegen Grundsatz von Treu und Glauben - 382

U.v. 14.01.2015 1 1 BV 1 4.1 345 Anforderungen an das Sehvermögen für die Erteilung der Fahrerlaubnis der Klas-

sen Cl und C1E; angeborenes reduziertes Sehvermögen auf einem Auge (Amblyo-

pie); zentrale Sehschärfe des beeinträchtigten Auges unter 0,1; normaÌes Gesichts-

feld des beeinträchtigten Auges - 387

8.u.16.12.2014 10 ZB 13.61 Verfassungsmäßigkeit des Bayerischen Feiertagsgesetzes; veränderte Lebensanschau-

ungen an stillen Tagen; Rockkonzert; Gesamtinszenierung; ernster Charakter des

Totensonntags nicht gewahrt; Befreiung - 388

B.v. 13.01 .201 5 22 CS 14.2323 Untersagung des Betriebs einer erst nach dem Stichtag des 5 29 Abs. 4 GIüSIV gewerbe-

rechtlich erlaubten Spiethalle nach Ablaufeiner einjährigen Übergangsfrist; baulicher

Verbund mit weiterer Spielhalle; Nichtanwendung eines Gesetzes im formellen Sinn

durch das Fachgericht im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes - 390

BVerwG B.v. 06.1 1 .2014 2 B 97 .13 Polizeivolizugsbeamter; vorzeitige Versetzung in den Ruhestand; krankheitsbe-
dingte Abwesenheitszeiten; erhebliche Fehlzeiten; Polizeidienstunfahigkeit; allge-

meine Dienstunfähigkeit; Innendienst; anderweitige Verwendung - 392

Wissenswertes für den Rechtsanwalt
BGH B.u. 18.12.2014 lll ZR 472113 Überlange gerichtliche Verfahrensdauer; Entschädigungsklage; Verzögerungsrüge;

Unverzüglichkeit; Abweisung der Klage durch das Oberlandesgericht als unzuläs-

sig; Nichtzulassung der Revision; Wert der Beschwer - 394

I BayVBl.1112015



ZVR
[rNHnlr]

Rl-j r\t+vt^\^¿^\
EJrirLr 4vç
+ Übertegungen zur Durchführung der Fahrlehrer- und Fahrschullehrerprüfung

fl-eil 1) 184
Es ist davon auszugehen, dass die gesetzlichen Vorschriften über die Durchführung der Fahrlehrer- und
Fahrschullehrerpri.ifung einen gewissen Auslegungsspielraum zulassen. Aus der Sicht des Autors wird dieser

beleuchtet. Der Autor ist selbst Sachverständiger für die Durchführung von Fahrlehrer- und Fahrschulleh-
rerprüfungen im Bundesland Steiermark und zeigt in diesem Beitrag die dort durchgeführte Vorgangsweise
auf.
Von Bernd Kloiber

+ Helmpflicht für Rad(renn)fahrer? 190
Uberlegungen aus Anlass von OGH 2 Ob 99114v
In der E 2 Ob 99l|4v hat der OGH erstmals bei einem Radrennfahrer ein Mitverschulden angenommen,
weil dieser keinen Helm getragen hatte. Dies ist Anlass, das Bestehen einer Obliegenheit zum Tragen eines

Fahrradhelms näher zu betrachten. Der Beitrag untersucht die Voraussetzungen für die Annahme einer der-
artigen Obliegenheit und unterzieht die vom OGH angeftiLhrte Begründung einer kritischen dogmatischen
Anaþe.
Von Michael Kraus

ÐEditorial.....
Von Karl-Heinz Danzl

Rechtspreclîung
å Ersatzfähigkeit von Hundebetreuungskosten nach S 1327 ABGB
104: OGH 23. 1 . 2015,8 Ob 1 29/142
Mit Anmerkung ton Christian Huber

å Verletzung einer Kaufhauskundin durch Kollision mit einem Transportwagen
einer Angestellten
105: OGH 19.11.2014,3 Ob 160/14x
Mit Anmerkung von Christian Huber

J ud i katu ru bersicht Venwaltu n g
+ Aufforderung zur Blutabnahme, lnanspruchnahme von Freiwilligkeit
nicht edorderlich
1 06: VwGH 18. 12.2O14, Ra 2014/01/0028

{ lnformationen über N ichtvorliegen der Wohnsitzvoraussetzung müssen
vom Ausstellerstaat herrühren
1 07: VwGH 16. 12. 201 4, Ra 201 4/11 /0084

+ Auf Nebenbahnen f¡ndet die StVO keine Anwendung , . .

1 08: VwGH 17. 12. 2O1 4, 2O1 2/O3l01 56
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Ausländische Rechtspnechung
+ Entscheidungen zum deutschen Schadenersatzrecht 201 5/1 . . 205
Reichweite der Gefáhrdungshaftung bei einem vom Traktor gezogenen Heuwender; kein ersatzfähiger Scha-
den der Raststätte bei Sperre einer Brücke; Schmerzensgeld bei Schockschaden; Regress eines an sich nicht
zuständigen Sozialhilfeträgers; Verjährungsunterbrechung durch Anerkenntnis nach Zahlung
Von Christian Huber

Kunatcrium für Verkehrssichenheit
+ Mobilitátsphasen 210
Ein Klassifikationsansatz zur Beschreibung von Mobilitätsbiografien
Jeder Mensch durchläuft über seine Lebensspanne hinweg unterschiedliche Mobilitätsphasen, die entspre-
chende Kompetenzen zur Ausübung der Mobilität erfordern. Mit der Möglichkeit, mobil zu sein, sind auch
gesellschaftliche Partizipation und Selbstbestimmung wesentlich verbunden. Im Zuge des Projekts ,,Mobi-
litätsphasen" wurden fünf wesentliche Mobilitätsphasen und erforderliche Kompetenzen identifiziert. Die
Sammlung und Clusterung von Mobilitätsaspekten und Kompetenzen bietet als Klassifìkationsansatz die
Möglichkeit, Fördermaßnahmen zur Steigerung von Mobilitât abzuleiten.
Von Susanne Kaiser, Florian Schneider, Stephanie Radon und Nicole Ringer

StandarCs
Ð lmpressum . .
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lnhaltsverze¡chnis
Beiträge
Univ.-Prof. Dr. Tobias Lettl, LL.M. (EUR), Potsdam
Bezwecken einer Wettbewerbsbeschränkung nach Art. 101 Abs. 1 AEUV $ 1 GWB am Beispiel von
Tarifmaßnahmen zwischen Banken zu einem Kartenzahlungssyste
- zugleich Besprechung von EuGH, Urt. vom 11.9.2014, C-67/I3 P - CBlKomrnission = WM 2015' 368 -

Rechtsanwältin Dr. Kristin Wahlers, Hamburg

des IV. Zi des B.undesgerichtshofs vom 7.5.201'4 auf das

1037

1043Verbraucherkreditrecht? -
Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesverfassungs- 25.3.2015
gericht

I BvP.2L20/I4x

Bundesverfassungs- 25.3.2O15
gericht

lBvR2797/1.4x

I BvR 2BIl/14x

Bundesgerichtshof 26.3.2OL5 IXZR3O2/I3x

Bundesgerichtshof 24.2.2015 XIZR2O2/73x

Kammergericht 11..1L.20L3 BU 160/12

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung

Bundesgerichtshof 1.6.4.2075 IXZB4l/14x

Bundesgerichtshof 23.4.2015 IXZB29/73x

durch unterlassene
aufgrund der Verkennung der grund-

sätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage, wann Rückforde-
rungsansprüche wegen beim Abschluss von Verbraucher-
darlehen zu Unrecht gezahlter Bearbeitungsentgelte ver-
jähren

Verletzung der Rechtsschutzgarantie durch unterlassene
Berufungszulassung aufgrund der Verkennung der grund-
sätzlichen Bedeutung der Rechtsfragie, wann Rückforde-
rungsansprüche wegen beim Abschluss von Verbraucher-
darlehen zu Unrecht gezahlter Bearbeitungsentgelte ver-
jähren

Verletzung der Rechtsschutzgarantie durch Beschlussent-
scheidung aufgrund der Verkennung der grundsätzlichen
Bedeutung der Rechtsfrage, wann Rùckforderungsansprü-
che wegen beim Abschluss von Verbraucherdarlehen zu
Unrecht gezahlter Bearbeitungsentgelte verjähren

Zum Bereicherungsanspruch gegen den vorläufigen Insol-
venzverwalter wegen rechtsgrundloser Zahlungen auf des-
sen Vollrechtstreuhandkonto
Zu den Grenzen der Aufklärungspflicht des Anlagebera-
ters über das allgemeine Emittentenrisiko beirn Erwerb von
Zertifikaten
Zur sekundären Darlegungslast einer Bank, die sich gegen
die Klage auf Rückzahlung von auf einen vermeintlich un-
wirksamen Darlehensvertrag ($ 134 BGB, Art. 1 $ 1 RBerG)
e¡brachten Leistungen des Kunden damit verteidigt, dass
ihr eine notarielle Ausfertigung der nichtigen VolLmacht
vorqelegen hat (0$ 17I, I72 BGB), sowie zur Rechtsschein-
wirkung der $0 171, I72BGB
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Bundesverfassungs- 25.3.20L5
gericht

1049

1050

7052

1053
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Zur Berücksichtigung von dem Unterhaltsberechtigten ge- 1063

währten Naturalunterhalt bei der Berechnung des un-
pfändbaren Teils des Arbeitseinkornmens des Schuldners

Keine Befugnis des Verwalters, die Einberufung einer 1065
Gläubigewersammlung zu beantragen, in welcher über die
Abberufung eines Sonderverwalters und die Aufhebung
der Sonderverwaltung beschlossen werden soll

Keine Verpflichtung eines durch eine Zwangssicherungs- 1067
hypothek nachrangig gesicherten Gläubigers, dessen
Recht bei einer Verwertung des Grundstücks keinen Alteil
am ErIös erwarten lässt, irn Insolvenzverfahren über das
Vermögen des Grundstückseigentümers wegen einer frei-
händigen Veräußerung des Grundstücks die Löschung sei-
nes Sicherungsrechts zu bewilligen

I

Bundesgerichtshof 30,4.2015 lXZR30t/13x
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der Auftrags- bzw. Abrechnungssunune durch Bùrgschaf-
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Kein zur Unanwendbarkeit des g 204 Abs. 2 Satz 2 BGB füh-
render triftiger Grund, wenn der Kläger nach einer Beziffe-
rung seiner Schadensersatzansprüche im Mahnverf ahren
diese Ansprüche im Streitverfah¡en nicht in voller Höhe
geltend macht, um das Ergebnis eines Sachverständigen-
gutachtens abzuwarten
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Bücherschau

Eine Beschwerdebefugnis von Privatpersonen bei der 1080
Durchsuchung von Geschäftsräumen besteht nurr wenn
und soweit die Räumlichkeiten der Privatsphäre der natür-
lichen Person zuzuordnen sind
Zum verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz, 1081
lr¡enn das Gericht einen ùber längere Zeit als Unterschrift
anerkannten vereinfachten und nicht lesbaren Namenszug
nicht mehr als ordnungsgemäße Unterschri-ft hinnehmen
will

Reg'ierungsentwurf für ein Abwicklungsmechanismusge- 1083
setz

1084Werner Berg,/Gerald Mäsch Deutsches und Europäisches KarteÌlrecht, 2. Aufl.
Rezensent: Univ.-Prof. Dr. Knut Werner Lange, Bayreuth
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